21. APRIL 2024 - Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG, zur Abänderung von Buch XII und Buch XV des Wirtschaftsgesetzbuches und zur Abänderung des Gesetzes vom 17. Januar 2003 über das Statut der Regulierungsinstanz des belgischen Post- und Telekommunikationssektors (Artikel 1 bis 5, 15 und 16)


(Belgisches Staatsblatt vom 26. Januar 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, 
MITTELSTAND UND ENERGIE


21. APRIL 2024 - Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG, zur Abänderung von Buch XII und Buch XV des Wirtschaftsgesetzbuches und zur Abänderung des Gesetzes vom 17. Januar 2003 über das Statut der Regulierungsinstanz des belgischen Post- und Telekommunikationssektors


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmung


	Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


KAPITEL 2 - Abänderungen des Wirtschaftsgesetzbuches


	Art. 2 - In Artikel XI.228/3 § 3 des Wirtschaftsgesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 19. Juni 2022, werden die Wörter "Artikel XII.19 § 1" durch die Wörter "Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG" ersetzt.


	Art. 3 - In Buch XII Titel 1 Kapitel 6 desselben Gesetzbuches werden die Abschnitte 1, 2 und 3, die die Artikel XII.17, XII.18 beziehungsweise XII.19 umfassen, eingefügt durch das Gesetz vom 15. März 2013, aufgehoben.


	Art. 4 - Artikel XII.20 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 15. Dezember 2013, wird wie folgt ersetzt:

	"Art. XII.20 - § 1 - Unbeschadet anderer Gesetzes- oder Verordnungsbestimmungen machen Anbieter der in Artikel 3 Buchstabe g), i) und j) der Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG erwähnten Dienste, wenn eine zuständige Gerichts- oder Verwaltungsbehörde einen Verstoß in Bezug auf einen spezifischen Inhalt feststellt, den Inhalt, der Gegenstand des durch ihre Vermittlung begangenen festgestellten Verstoßes ist, unzugänglich.

	Von den in Absatz 1 erwähnten Behörden erlassene Anordnungen erfüllen mindestens die in Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG aufgeführten Bedingungen.

	§ 2 - Unbeschadet anderer Gesetzes- oder Verordnungsbestimmungen übermitteln Anbieter der in Artikel 3 Buchstabe g), i) und j) der Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG erwähnten Dienste den zuständigen Gerichts- oder Verwaltungsbehörden auf Verlangen spezifische Informationen, über die sie verfügen und die für Ermittlung und Feststellung der durch einen spezifischen Nutzer ihres Vermittlungsdienstes begangenen Verstöße zweckdienlich sind.

	Von den in Absatz 1 erwähnten Behörden erlassene Anordnungen erfüllen mindestens die in Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG aufgeführten Bedingungen."


	Art. 5 - In Artikel XV.118 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 15. Dezember 2013, wird Nr. 3 wie folgt ersetzt:

	"3. Diensteanbieter, die sich weigern, die auf der Grundlage von Artikel XII.20 § 1 oder Artikel XII.20 § 2 verlangte Zusammenarbeit zu leisten."


(…)


KAPITEL 4 - Abänderung des Strafprozessgesetzbuches


	Art. 15 - In Artikel 39ter § 1 des Strafprozessgesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 25. Dezember 2016 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 5. Mai 2019, werden die Wörter "in den Artikeln XII.17, XII.18, XII.19 und XII.20 des Wirtschaftsgesetzbuches" durch die Wörter "in den Artikeln 4, 5, 6 und 8 der Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG" ersetzt.


KAPITEL 5 - Abänderung des Gerichtsgesetzbuches


	Art. 16 - In Artikel 584 Absatz 5 Nr. 7 des Gerichtsgesetzbuches, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 31. Juli 2023, werden die Wörter "in den Artikeln XII.17 oder XII.19 des Wirtschaftsrechtsgesetzbuchs" durch die Wörter "in den Artikeln 4 oder 6 der Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG" ersetzt.


(…)


	Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


	Gegeben zu Brüssel, den 21. April 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Premierminister
A. DE CROO

Der Minister der Wirtschaft
P.-Y. DERMAGNE

Die Ministerin des Fernmeldewesens
P. DE SUTTER

Der Staatssekretär für Digitalisierung
M. MICHEL

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

